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Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78 "Gewerbegebiet 
Roffhausen" 

 
Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bebauungsplan Nr. 78 „Gewerbegebiet Roffhausen“ ist im vereinfachten Verfah-
ren gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB) zu ändern. Die Verkehrsflächen der Roff-
hausener Landstraße und der K 97/Orbisstraße sind entsprechend den Planungen 
für einen Kreisverkehr für die Anbindung des interkommunalen Gewerbegebietes 
„JadeWeserPark“ anzupassen. 
 
Der Geltungsbereich ist in der Anlage zur Sitzungsvorlage dargestellt. 
 
 
Begründung: 
Im Rahmen der Planung für die Erschließung/Anbindung des interkommunalen Ge-
werbegebietes „JadeWeserPark“ ist die Einrichtung eines Kreisverkehres geplant. Da 
diese Verkehrsflächen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 78 „Gewerbegebiet 
Roffhausen“ und somit außerhalb des Zweckverbandsgebietes liegen, ist das Be-
bauungsplanverfahren durch die Stadt Schortens durchzuführen. 
 
Da der Zweckverband Veranlasser dieser Planungsänderung ist, werden absprache-
gemäß die Kosten für dieses Bauleitplanverfahren vom Zweckverband übernommen. 
 


